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wohlmeinend, aber blindlings zu handeln, strengt man sich jetzt an, eine solidere
Basis fur eine Reihe sozialpolitischer HilfsmaBnahmen und sozialpadagogischer
Unterstiitzungstatigkeiten fiir Familien, die in Not oder Schwierigkeiten geraten
sind, zu finden.

(Aus « Kontakt mit Danemark», Organ des Déanischen Institutes in Ziirich, Tédistral3e 9)

Arztliche Beratungsstelle fir Familienplanung in Ziirich

fm. Uber Fragen der Geburtenregelung wurde in den letzten Jahren viel ge-
schrieben und diskutiert, und in weiten Kreisen blieb das Thema dennoch ein
heiBes Eisen. Ausgeldst wurden die Diskussionen einerseits durch die ungeheure
»Bevolkerungszunahme, andererseits durch neue wissenschaftliche Einsichten tiber
Probleme der Sterilitdt und Fertilitdt. Nachdem Ende letzten Jahres eine Schwei-
zerische Gesellschaft fur Sterilitdt, Fertilitit und Familienplanung gegriindet
wurde, in deren Programm unter anderem auch die Schaffung regionaler Be-
ratungsstellen steht, geht nun in Ziirich die Arztegesellschaft, die im Vorstand
der genannten Gesellschaft vertreten ist, an die Schaffung einer Beratungsstelle
fir Familienplanung.

Wie der Prisident der Arztegesellschaft, Dr. Felix Fierz, und das Vorstands-
mitglied Dr. W. Baumann an einer Pressekonferenz mitteilten, wird die Bera-
tungsstelle fiir Familienplanung am 3. Mai in den Riumen des Arztesekretariats
an der BadenerstraBle 29, in Ziirich 4, erofinet, wo vorderhand unentgeltlich eine
Sprechstunde wéchentlich, jeweils am Montag von 18 bis 19 Uhr, von einem Arzt
erteilt wird, der sich in seiner Praxis besonders viel mit Fragen der Fruchtbarkeit
und Unfruchtbarkeit beschiftigt. Behandlungen werden nicht durchgefuhrt, son-
dern der Ratsuchende wird an einen Arzt gewiesen, der am besten geeignet ist,
die arztliche Hilfe zu bieten.

Die Problemkreise, mit denen sich die arztliche Beratungsstelle fir Familien-
planung befassen wird, umfassen einmal die voreheliche Beratung und Unter-
suchung von Mannern und Frauen, um Fragen der Fruchtbarkeit abzuklaren und
uber Fragen der Vererbung von Krankheiten aufzuklaren. SchlieBlich wird es
moglich sein, Brautpaare bei finanziellen und rechtlichen Problemen, ledige

y Mliitter in bezug auf Adoptions- und Pflegeplatzfragen an die richtige Fuirsorge-
‘oder soziale Beratungsstelle zu weisen, die mit der drztlichen Beratungsstelle zu-
sammenzuarbeiten gewillt sind.

Die Eheberatung wird die eigentlichen Probleme der Familienplanung im
Zentrum haben. Dabei werden die Ursachen der Kinderlosigkeit gepruft, die so-
wohl beim Mann wie bei der Frau liegen konnen und die in vielen Fallen bei
genauer spezialdrztlicher Diagnose auf medikamentésem oder operativem Weg
behoben werden kénnen. In der Frage der Beschrankung der Kinderzahl will die
Beratungsstelle denen dienen, die sich in der Vielfalt der Verhuitungsmethoden
nicht mehr zurechtfinden. Arztliche Hilfe ist hier dringlich angezeigt. Die Ver-
hiitungsberatung soll in der Praxis desjenigen Arztes geschehen, der der weltan-
schaulichen Einstellung des Ratsuchenden entspricht, unter Wiirdigung dersee-
lischen und kérperlichen Personlichkeit der Eheleute. Aufklirung ist notwendig,
nicht zuletzt in bezug auf die Empfangnisverhiitungspillen, tiber deren Wirkung
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vielfach falsche Vorstellungen herrschen. Von grofler Bedeutung im Rahmen der
Familienplanung sind schlieBlich die operativen VerhiitungsmaBnahmen, iiber
die die drztliche Beratungsstelle ebenfalls erschépfend Auskunft geben kann.
Weite Kreise der Bevolkerung werden es begriien, wenn sich jetzt die Arzte-
schaft angesichts der Vielfaltigkeit der Fragen im Zusammenhang mit Familien-
planung aktiv einschaltet, um dem ratsuchenden Publikum zweckmiBig und
unter Beachtung der wissenschaftlichen wie der arztlich-menschlichen Aspekte,

den Weg zu ebnen. (Volksrecht Nr. 88)

Armenpflege im Bezirk Dielsdorf
Von Hanna Brunner

Diplomarbeit an der Schule fiir Soziale Arbeit, Ziirich 1964
(Ausleihe durch die Bibliothek des Zentralsekretariates der Pro Juventute, Ziirich)

Nach einer einfithrenden kurzen Darstellung der fiir die nachfolgende Arbeit
wichtigen rechtlichen Grundlagen der Armenpflege folgen in einem zweiten
Kapitel einige Uberlegungen dazu, wer heute auf die Hilfe der Armenpflege
angewiesen sein konnte und was die Unterstiitzungsbediirftigkeit fur einen
Hilfesuchenden bedeuten konnte. Sozialversicherungen und schematische Hilfen
haben es vielen Menschen ermdéglicht, heute ohne die finanzielle Hilfe der
Armenpflege auszukommen. Bei vielen der heute durch die Armenpflege Be-
treuten handelt es sich aber um sozial schlecht angepal3te Menschen, bei denen
sich die Hilfe der Armenpflege nicht im Geldgeben erschopfen kann, sondern
denen eine intensive Betreuung zu einer besseren Bewailtigung der an sie gestell-
ten Anforderungen verhelfen muB.

In einem dritten Teil wird in der vorliegenden Arbeit versucht, einen Uber-
blick tiber das Armenwesen in einem zircherischen Landbezirk zu geben. Dabei
wird u.a. untersucht, wie sich die Armenbehérden zusammensetzen, d.h. z.B.
welchen Berufsgruppen die Armenpfleger angehéren und ob die Berufsgruppen
ihrer Bedeutung im Bezirk entsprechend vertreten sind. Aus einer Ubersicht iiber
die Armenfille der einzelnen Gemeinden geht hervor, wie viele der Betreuten in
der unterstitzenden Gemeinde selber wohnen, in Heimen untergebracht sind
oder in andern Gemeinden/Kantonen leben. Eine kurze Skizzierung der Fille,
wie sie der Armenpfleger heute sieht, zeigt, daB3 es fur einen Armenpfleger oft
nicht leicht ist, den heutigen Armenfillen, bei denen die Armutsursache sehr oft
in der Personlichkeit des Hilfesuchenden liegt, vorurteilslos zu begegnen. Einen
Grund fiir die Werturteile, wie sie dem Armengendssigen gegeniiber verschiedent-
lich noch bestehen, glaubt die Verfasserin darin zu finden, dafl das ziircherische
Armengesetz als Voraussetzung fiir eine materielle Hilfe durch die Armenpflege
verlangt, daB es einem Hilfesuchenden «auch bei gutem Willen» nicht moglich
sei, die Mittel zur Befriedigung der notwendigen Lebensbediirfnisse selber zu
beschaffen. Diese Bedingung ist aber auf Grund moderner Erkenntnisse der Medi-
zin und Psychologie in Frage gestellt. Wichtig ist vielmehr, dal3 die tatsdchlichen
Fahigkeiten und die vielleicht recht beschrankten Moglichkeiten des Hilfesuchen-
den beriicksichtigt werden.

72



	Ärztliche Beratungsstelle für Familienplanung in Zürich

